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2htfyang

Hegierungsrat Sdjœcug in ein3dnen
«Uusfprücf/en im Hatsfaal

A. 3m Kanton.
1. HTilitärroefen. Kantonaler Polljug.

Dotutn pon Sd/warç anläglid/ ber 23eratmtg bes t?oranfet/lages 185 r.

3ch habe porîjin, als es fdj um Beftimmung òer

Befolòung òes Carenreoifors tjanòelte, òas Wott nidjt er*

griffen, roeil idj überjeugt roar, òaf bei òem Sinne òer

Perfammlung ju Erfparungen foldjes òort überflüffg
roäre. Hier aber glaube id) eine Pflidjt ju erfüllen òer

<Efjre unfers Kantons uno òer (Eiògenoffenfdjaft gegen*
über, roenn idj, möge nun òer Entfdjeiò ausfallen roie

er roolle, midj für òen Porfdjlag òes Kleinen Käthes er*
hebe uno foldjen möglidjft ju halten fudje. Das Bunòes*
gefetj über òas Hìtlitarroefen fdjreibt nun einmal, roie òer

Herr Beridjterfatter ausorüdlidj gejeigt hat, por, òaf òie

Bunòesfontingente, Uusjug unò Lanòroetjr, 3nfanterie
nämlidj, entroeòer alle 3ahre einen òreitagigen oòer aber

alle jroei 3ahre einen fedjstägigen U)ieòerholungsfurs ju
madjen haben. Wie will nun òie Staatsredjnurrgs*
Kommiffon gegenüber òiefer binòenòen unò Haren Por*
fdjrift òen ©rofen Halb, ju permögen fudjen, nur òen

Drittheil òes Kontingents einjuberufen unò fdj òaòurdj
òer (Eiògenoffenfdjaft gegenüber anardjifdj aufjulefjnen?
U?as nütjen òie ©efetse unò Porfdjriften, roenn man fe
nur gutfnòenò beadjten, gutfnòenò aber audj roieòer un*

Anhang

Regierunggrat schwarz in einzelnen

Aussprüchen im Ratssaal

Im Kanton.
Militärwesen. Aantonaler Vollzug.

Votum von Schwarz anläßlich der Beratung des Voranschlages l85l.

Ich habe vorhin, als es sich um Bestimmung der

Besoldung des Taxenrevisors handelte, das Wort nicht
ergriffen, weil ich überzeugt war, daß bei dem Sinne der

Versammlung zu Ersparungen solches dort überflüssig
wäre. Hier aber glaube ich eine Pflicht zu erfüllen der

Ehre unsers Aantons und der Eidgenossenschaft gegenüber,

wenn ich, möge nun der Entscheid ausfallen wie

er wolle, mich für den Vorschlag des Aleinen Rathes
erhebe und solchen möglichst zu halten suche. Das Bundesgesetz

über das Militärwesen schreibt nun einmal, wie der

Herr Berichterstatter ausdrücklich gezeigt hat, vor, daß die

Bundeskontingente, Auszug und Landwehr, Infanterie
nämlich, entweder alle Jahre einen dreitägigen oder aber

alle zwei Jahre einen sechstägigen Wiederholungskurs zu

machen haben. Wie will nun die Staatsrechnungs-
Aommission gegenüber dieser bindenden und klaren
Vorschrift den Großen Rath zu vermögen suchen, nur den

Drittheil des Aontingents einzuberufen und sich dadurch
der Eidgenossenschaft gegenüber anarchisch aufzulehnen?
Was nützen die Gesetze und Vorschriften, wenn man sie

nur gutsindend beachten, gutfindend aber auch wieder un-
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beadjtet laffen fann! Die Kommiffon meint, es fei an*
junetjmen, anòere Kantone roeròen ihren Derpflidjtungen
audj nidjt fo genau nadjfommen; òamit madjt fte aber
òen Kantonen ein fdjledjtes Kompliment. Der Urt. 136
òer eiòg. 2TtiIitärorganifation befagt nun aber: „IDenn
ein Kanton òie 3nfruftion oòer òie Uusrüftung feiner
Cruppen oòer òas Hìaterietle oernadjlafigt unò òer òies*

falls an ihn ergangenen Uufforòerung feine Jolge leiftet,
fo ift òer Bunò berechtigt, òas Hlangelnòe auf Koften òes

Kantons ergänjen ju laffen". Durdj òen Untrag òer

Kommiffon fann alfo hierin nidjts geroonnen roeròen, als
òas, òaf òer ©rofe Hath pielleidjt òann auferoròentlidj
jufammentreten unò òen perlangten Kreòit òann òodj he*

roilligen muf. 3m Ulonat Dejember muf òem eiòge*

nöfffdjen 2TtiIitaròepartement òer 3nfruftionsplan einge*
fenòet roeròen; idj habe alfo nadj òer Beratfjung òes

Buògets nidjts anòeres ju thun, als òenfelben nadj ZTÌaf*
gäbe òeffelben ju oerfaffen unò einjureidjen, roorauf pon
òem Bunòesrathe òie Htatjnung einlangen rouròe, òie 3n*
ftruftion nad; òer Dorfdjrift òes ©efetjes ju regulieren;
bliebe òiefe 2Tïaljnung aber roirfungslos, roeil ^odjbie*
felben audj òann nodj òie benötljigten ©elòer nidjt an*
roeifen rouròen, fo fame òann òer Bunò unò rouròe òas

©efelj auf unfere Koften polljiet/en laffen. Diefes ift
unfere formale Stellung in òer Sadje. Wit tjaben abet

audj nodj eine anòere. Hapen roir nidjt fdjon òie «Er*

fahrung gemadjt, òaf ein fampfgeübtes gutes Heer un*
entbehrlich ift? Hun fann man in einem 3ahr tpotjl
fein foldjes bilòen, rooljl aber es in einem 3ahre gänjlidj
òesorganiferen; oor òiefem jeòodj roollen mir uns hüten.
«Es gab geiten, uno fe liegen nidjt gar ferne, roo man
froh wavi ein fampfgeübtes Heer ju beffen uno roir
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beachtet lassen kann! Die Aommission meint, es sei

anzunehmen, andere Aantone werden ihren Verpflichtungen
auch nicht fo genau nachkommen; damit macht sie aber
den Aantonen ein schlechtes Aompliment. Der Art. (36
der eidg. Militärorganisation besagt nun aber: „N?enn
ein Aanton die Instruktion oder die Ausrüstung seiner

Truppen oder das Materielle vernachläßigt und der diesfalls

an ihn ergangenen Aufforderung keine Folge leistet,

so ist der Bund berechtigt, das Mangelnde auf Aosten des

Aantons ergänzen zu lassen". Durch den Antrag der

Aommission kann also hierin nichts gewonnen werden, als
das, daß der Große Rath vielleicht dann außerordentlich
zusammentreten und den verlangten Aredit dann doch

bewilligen muß. Im Monat Dezember muß dem

eidgenössischen Militärdepartement der Instruktionsplan eingesendet

werden; ich habe also nach der Berathung des

Büdgets nichts anderes zu thun, als denselben nach Maßgabe

desselben zu verfassen und einzureichen, worauf von
dem Bundesrathe die Mahnung einlangen würde, die

Instruktion nach der Vorschrift des Gesetzes zu regulieren;
bliebe diese Mahnung aber wirkungslos, weil Hochdieselben

auch dann noch die benöthigten Gelder nicht
anweisen würden, so käme dann der Bund und würde das
Gesetz auf unfere Aosten vollziehen lassen. Dieses ist

unsere formale Stellung in der Sache. Mr haben aber

auch noch eine andere. Haben wir nicht fchon die

Erfahrung gemacht, daß ein kampfgeübtes gutes Heer
unentbehrlich ist? Nun kann man in einem Jahr wohl
kein solches bilden, wohl aber es in einem Jahre gänzlich
desorganisieren; vor diesem jedoch wollen wir uns hüten.
Es gab Zeiten, und sie liegen nicht gar ferne, wo man
froh war, ein kampfgeübtes Heer zu besitzen und wir
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fönnen möglicher Weife nod} etje wir òaran òenfen, wieòer

ein gleidjes Beoürfnif fühlen muffen; tragen wir ba*

her Sorge ju òemfelben. UM man ihm aber òie nötljige
Slufmerffamfeit nidjt mehr jumenòen, fo fann idj òarin

nur òen repuplifanifdjen Danf erfennen, òer fprüdjroörttidj
gerooròen ift. 3ch habe gefprodjen.

2. ©eftaltung òes Steuerroefens; Einführung òer

Progreffon; òas (Eriftenjminimum.
§ 28 òer Perfaffung follie nadj Porlage òer Korn*

miffon lauten: Die Beoürfniffe òes Staates unò òer ©e*

meinòen roeròen aus òen Erträgniffen ihres Permögens,
ben gefetjlidjen (Einfünften unò, roo òiefe nidjt hhrreidjen,
òurdj òirefte Befeuerung beftritten.

Der òireften Befeuerung ift alles im Kanton beflnò--

lidje Permögen, jeòes (Einfommen uno jeòer «Erroerb

unterworfen. «Es follen aber im Steuerfufe òas Kapital*
permögen, òie Liegenfdjaften uno òas gewerbliche oòer

heruflidje (Einfommen in billigem Hîafe unterfdjieòen
weròen.

Die Steueranlage ift nadj òem ©runofätje einer mäfigen
Steigerung (Progreffton) ju regeln; òiefe òarf òas gwei*
fadje òes (Einfjeitspertjältniffes nidjt überfdjreiten.

3n òiefer ßtage äuferte ftdj Herr Hegierungsrat
Sdjwarj folgenòermafen (25. 3uni 1862):

„Die porliegenòe ßxage ift eine foldje, weldje ruhig
uno fait òisfutiert weròen muf, ohne òaf man an òie

Leiòenfdjaften òer perfdjieòenen Polfsfdjidjten ju appellieren
unò òiefe felbft gegen einanòer in's ^elò ju führen braudjt.
Sdjon bei òer letjten Perfaffungsberattjung fanò fe eine

perfdjieòenartige UMròigung; òer erfte Perfaffungsentwurf
hat òie Progreffon aufgenommen, òer jweite fe wieòer

oerworfen, unò òer òritte unò angenommene Entwurf bietet
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können möglicher Weife noch ehe wir daran denken, wieder

ein gleiches Bedürfniß fühlen müssen; tragen wir daher

Sorge zu demselben. Will man ihm aber die nöthige
Aufmerksamkeit nicht mehr zuwenden, so kann ich darin

nur den repuplikanischen Dank erkennen, der fprüchwörtlich
geworden ist. Ich habe gesprochen.

2. Gestaltung des Steuerwefens; Einführung der

Progression; das Existenzminimum.
ß 23 der Verfassung sollte nach Vorlage der Aom-

nnssion lauten: Die Bedürfnisse des Staates und der

Genieinden werden aus den Erträgnissen ihres Vermögens,
den gesetzlichen Einkünften und, wo diese nicht hinreichen,
durch direkte Besteuerung bestritten.

Der direkten Besteuerung ist alles im Aanton befindliche

Vermögen, jedes Einkommen und jeder Erwerb
unterworfen. Es sollen aber im Steuerfuße das Aapital-
vermögen, die Liegenschaften und das gewerbliche oder

berufliche Einkommen in billigem Alaße unterschieden

werden.
Die Steueranlage ist nach dem Grundsatze einer mäßigen

Steigerung (Progression) zu regeln; diese darf das Zweifache

des Einheitsverhältnisses nicht überschreiten.

In dieser Frage äußerte sich Herr Regierungsrat
Schwarz folgendermaßen (23. Juni (362):

„Die vorliegende Frage ist eine solche, welche ruhig
und kalt diskutiert werden muß, ohne daß man an die

Leidenschaften der verschiedenen Volksschichten zu appellieren
und diese selbst gegen einander in's Feld zu führen braucht.
Schon bei der letzten Verfassungsberathung fand sie eine

verfchiedenartige Würdigung; der erste Verfassungsentwurf
hat die Progression aufgenommen, der zweite sie wieder

verworfen, und der dritte und angenommene Entwurf bietet
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uns nun eine Porfdjrift, weldje ju jenen Hieroglyphen
gehört, òie man nidjt perfiefjt. Es wirò nämlich, òarin
pon einer billigen Steueranlage gefproctjen. Deffen un*
geadjtet hat òer Kegierungsrattj in òer ßolgt fein Beòenfen

getragen, òem ©rofen Käthe bei Porlage òes Staats*
fteuergefetjes oie Progreffon für Staatsfteuern oorjufdjlagen.
Sie fanò jeòodj òie Billigung òer hohen Behöroe nidjt,
man erflärte fe oielmetjr als ein fommuniftifdjes Experiment
uno Herr Suter pon Baòen führte òamals fogar òen Cb/urm
pon pifa òagegen in's ^elò. Erft als Oie oerfaffungs*
mäfige Lurusabgabe eingeführt weròen follie, änoerten

fdj òie ©eftnnungen òer h- Behöroe in Bejietjung auf òen

Ctjarafter òer Progreffofeuer. 2ÏÏan fanò, òaf nur auf
òem IDege òer (Einführung òiefer letjtern unò insbefonòere

òurdj eine Progreffon nadj unten òer Luyus ju einer

richtigen unò polljiefjbaren Befeuerung gelange. <Es wuròe
òaher òem Hegierungsratfje òer Uuftrag ertheilt, einen

©efetjesentrourf auf ©runòlage einer mäfigen Progreffon
ausjuarbeiten. Der òaherige Portrag liegt bereits por òem

©rofen Käthe uno ift nur òeftjalb nod) nidjt beratt/en
woròen, weil òie Perfaffungsreoifon por òie Cfjüre ge*
treten ift. Er beruht übrigens auf òenfelben ©runòlagen,
wie òer Porfdjlag òer Keoifonsfommiffon. Hadj allen
òiefen Porgängen fann idj roirflidj nidjt begreifen, roie òer

Untrag òer Kommiffon, òie Steueranlage nadj òem ©runò*
fatje einer mäfigen Progreffon ju regeln, beftritten roeròen

fann. Der Kegierungsrattj ift in einer Bejietjung alleròings
nodj weiter gegangen, inòem er òen Untrag gefeilt hat,
òas ©efetj folle beftimmen, roeldjes UTinòefeinfommen mit
einer geringem Steueranlage ju belegen fei. «Er hat mit
òiefem Untrage aber feine Uìinòeffummen ganj fteuer*
frei erflären, fonòern nur anòeuten roollen, òaf ein Hlinòeft*

— 73 —

uns nun eine Vorschrift, welche zu jenen Hieroglyphen
gehört, die man nicht versteht. Ls wird nämlich darin
von einer billigen Steueranlage gesprochen. Dessen

ungeachtet hat der Regierungsrath in der Folge kein Bedenken

getragen, dem Großen Rathe bei Vorlage des Staats-
steuergesetzes die Progression für Staatssteuern vorzuschlagen.
Sie fand jedoch die Billigung der hohen Behörde nicht,
man erklärte sie vielmehr als ein kommunistisches Experiment
und Herr Suter von Baden führte damals fogar den Thurm
von pifa dagegen in's Feld. Erst als die verfassungsmäßige

Luxusabgabe eingeführt werden sollte, änderten
sich die Gesinnungen der h. Behörde in Beziehung auf den

Charakter der Progressivsteuer. Man fand, daß nur auf
dem N?ege der Einführung dieser letztern und insbesondere

durch eine Progression nach unten der Luxus zu einer

richtigen und vollziehbaren Besteuerung gelange. Es wurde
daher dem Regierungsrathe der Auftrag ertheilt, einen

Gefetzesentwurf auf Grundlage einer mäßigen progression
auszuarbeiten. Der daherige Vortrag liegt bereits vor dem

Großen Rathe und ist nur deßhalb noch nicht berathen
worden, weil die Verfassungsrevision vor die Thüre
getreten ist. Er beruht übrigens auf denselben Grundlagen,
wie der Vorschlag der Revisionskommission. Nach allen
diesen Vorgängen kann ich wirklich nicht begreifen, wie der

Antrag der Aommission, die Steueranlage nach dem Grundsatze

einer mäßigen Progression zu regeln, bestritten werden

kann. Der Regierungsrath ist in einer Beziehung allerdings
noch weiter gegangen, indem er den Antrag gestellt hat,
das Gesetz solle bestimmen, welches Mindesteinkommen mit
einer geringern Steueranlage zu belegen sei. Er hat mit
diesem Antrage aber keine Mindestsummen ganz steuerfrei

erklären, fondern nur andeuten wollen, daß ein Mindest-
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einfommen mit pertjältnifmäfig geringem Steuerprojenten

ju belegen fei. 3n òer Sadje felbft fommen beiòe Por*
fdjläge auf òas Hämlidje hinaus, òenn audj òer Untrag
òes Hegierungsratfjes roill eigentlich nidjts anòeres, als eine

Progreffon nad) unten; es foli eine geroiffe Steuerfuf*
fumine, òie nur im Sctjroeif e òes Ungefdjts peròient roeròen

fann unò jur Beftreitung òer nott/roenòigften Criftenjmittel
erforòerlidj ift, mit einem Htinimum pon Projenten belegt
roeròen, roäfjreno ein mäfiges Einfommen mit mäfigen
Projenten uno ein abnormes mit höhern belegt roeròen

foli, roeldje jeòodj òas groeifadje òes <£inb/eitsperhälmiffes

nidjt überfdjreiten oürfen. Hun frage idj, ob es nidjt redjt
fei, òaf ein 2TEann, òer feinen ganjen Peròienft für feine

(Eriftenj uno für òen Unterhalt feiner gamilie perroenòen

muf uno òer nidjt einen Kreujer an òen gins legen fann,
in òer Steueranlage billiger gehalten roeròe, als òerjenige,

roeldjer einen Überfluf hat, mit òem er fpefulieren uno
roieòer peròienen fann? Die erften fünfb/unoert franfen
eines foldjen Überfluffes fnò in meinen Uugen roeniger
roertt/, als òie jroeiten fünftjunoert franfen, roeil man mit
òiefen etroas unternehmen uno etroas proòujieren fann uff.
Der Kanton BafehStaòt ift mit òer Progreffon fdjon längft
porausgegangen uno anòere Kantone haben Syfteme, roie

j. B. Steuerflaffen eingeführt, roeldjen òurdjaus nidjts
anòeres ju ©runòe liegt, als eine Progreffon, obgleich òer

Uusòrud felbft òarin nidjt oorfommt. 3-h glaube, òer

Heidjfte roie òer Urmfte fann ftdj mit òem Porfdjlage òer

Kommiffon einoerftanòen erflären, òenn jener roirò nidjt
über ©ebüfjr belaftet uno òiefer fnòet nadj unten eine

«Erleichterung, roie es in òer Kepublif nur billig ift. 3m
©runòe roar man früher audj blof òeftjalb gegen òie

Progreffpfteuer eingenommen, roeil fe eine unbefdjränfte
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einkommen mit verhältnißmäßig geringern Steuerprozenten

zu belegen sei. In der Sache selbst kommen beide

Vorschläge auf das Nämliche hinaus, denn auch der Antrag
des Regierungsrathes will eigentlich nichts anderes, als eine

Progression nach unten; es soll eine gewisse Steuerfuß-
fumme, die nur im Schweiße des Angesichts verdient werden
kann und zur Bestreitung der nothwendigsten Existenzmittel
erforderlich ist, mit einem Minimum von Prozenten belegt
werden, während ein mäßiges Einkommen mit mäßigen
Prozenten und ein abnormes mit höhern belegt werden

soll, welche jedoch das Zweifache des Einheitsverhältniffes
nicht überschreiten dürfen. Nun frage ich, ob es nicht recht
fei, daß ein Mann, der feinen ganzen Verdienst für seine

Existenz und für den Unterhalt feiner Familie verwenden

muß und der nicht einen Areuzer an den Zins legen kann,
in der Steueranlage billiger gehalten werde, als derjenige,
welcher einen Überfluß hat, mit dem er spekulieren und
wieder verdienen kann? Die ersten fünfhundert Franken
eines solchen Uberflusses sind in meinen Augen weniger
werth, als die zweiten fünfhundert Franken, weil man mit
diefen etwas unternehmen und etwas produzieren kann usf.
Der Aanton Basel-Stadt ist mit der Progression schon längst

vorausgegangen und andere Aantone haben Systeme, wie

z. B. Steuerklassen eingeführt, welchen durchaus nichts
anderes zu Grunde liegt, als eine Progression, obgleich der

Ausdruck selbst darin nicht vorkommt. Ich glaube, der

Reichste wie der Ärmste kann sich mit dem Vorschlage der

Aommission einverstanden erklären, denn jener wird nicht
über Gebühr belastet und dieser findet nach unten eine

Erleichterung, wie es in der Republik nur billig ist. Im
Grunde war man früher auch bloß deßhalb gegen die

Progressivsteuer eingenommen, weil sie eine unbeschränkte
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fein follie, roät/reno fe gegenwärtig òas gweifactje nidjt
überfteigen foli. «Enòlidj bin idj mit òer Kommiffon ein*

perfanòen, òaf oon einer gänjlidjen Steuerfreiheit feine
Rebe fein oürfe, inòem òie grofe gatjl òer muthmaflidj
Steuerfreien mit òiefem ©efdjenfe nur ju Heloten gemadjt
würoe. 3<-h f*h*iefe, inòem idj bemerfe, òaf òie ßtage
nunmehr eine Situation erhalten hat, bei weldjer òie Un*
träge òer Kommiffon nidjt mehr in ^rage gefeilt weròen

fönnen. 3<*? empfehle fe audj meinerfeits beftens."

3- c5ur ßtage òes Beamtenausfdjluffes
aus òem ©rofen Hat fpradj ftdj Hegierungsrat Sdjroarj
für eine oermittelnòe Löfung aus, òie aber immerhin
roeitfjerjiger roäre als felbft òer gegenwärtige Hedjtsju*
ftanò (26. 3uni 1862):

„2TTan fann gegenwärtig òie porliegenòe ßtage weit

leiòenfdjaftlofer uno ruhiger befjanòeln als por jehn 3ahren;

fe ift nidjt mehr òie ^rage einer Partei, fonòern eine ^rage,
òie oon òen Unt/ängem òiefer oòer jener Hidjtung ganj
perfdjieòen beantwortet roirò; fe ift aber audj fo befannt,

òaf man bei ihrer Berattjung fdj furj ¦ faffen fann.
Herr Prafòent, meine Herren! Der ©rofe Hath ift hier
in einer eigentfjûmtidjen Lage, er ift mehr oòer roeniger

Hidjter in eigener Sadje, uno es ift òafjer leidjt begreiflich,
mie man bei òer Ubftimmung über totale oòer tfjeilroeife

Keoifon òie Unfdjt geroinnen fonnte, nur ein Perfaffungs*
rath fei im ^alle, òie Beamtenausfdjluffrage befrieòigenò

ju löfen, uno òer ©rofe Hath beftje òieffalls nidjt òen

erforòerlidjen guten IDillen. (Es hanòelt ftdj nun òarum,
òas Lanò pom ©egenttjeil ju überjeugen; es hanòelt fdj
òarum, òie Situation furj ju hejeidjnen unò òarum, òie

©runofätje òer Klugheit mit òen ©runòfafcen òes Kedjts
unò òer Billigfeit in Perbinòung ju bringen. 3e*? f**r
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sein sollte, während sie gegenwärtig das Zweifache nicht
übersteigen soll. Endlich bin ich mit der Aommission
einverstanden, daß von einer gänzlichen Steuerfreiheit keine

Rede sein dürfe, indem die große Zahl der muthmaßlich
Steuerfreien mit diesem Geschenke nur zu Heloten gemacht
würde. Ich schließe, indem ich bemerke, daß die Frage
nunmehr eine Situation erhalten hat, bei welcher die

Anträge der Aommission nicht mehr in Frage gestellt werden

können. Ich empfehle sie auch meinerseits bestens."

2. Zur Frage des Beamtenausschlusses
aus dem Großen Rat sprach sich Regierungsrat Schwarz
für eine vermittelnde Lösung aus, die aber immerhin
weitherziger wäre als selbst der gegenwärtige Rechtszu-

stand (26. Juni (862):
„Man kann gegenwärtig die vorliegende Frage weit

leidenschaftloser und ruhiger behandeln als vor zehn Iahren;
sie ist nicht mehr die Frage einer Partei, sondern eine Frage,
die von den Anhängern dieser oder jener Richtung ganz
verschieden beantwortet wird; sie ist aber auch so bekannt,

daß man bei ihrer Berathung sich kurz ' fassen kann.

Herr Präsident, meine Herren! Der Große Rath ist hier
in einer eigenthümlichen Lage, er ist mehr oder weniger
Richter in eigener Sache, und es ist daher leicht begreiflich,
wie man bei der Abstimmung über totale oder theilweise

Revision die Ansicht gewinnen konnte, nur ein Verfassungsrath

sei im Falle, die Beamtenausschlußfrage befriedigend

zu lösen, und der Große Rath besitze dießfalls nicht den

erforderlichen guten Willen. Es handelt sich nun darum,
das Land vom Gegentheil zu überzeugen; es handelt sich

darum, die Situation kurz zu bezeichnen und darum, die

Grundsätze der Alugheit mit den Grundsätzen des Rechts

und der Billigkeit in Verbindung zu bringen. Ich für
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midj felje òurdjaus feine Hadjttjeile (unò idj glaube, es

ift òief audj òie Uîeinung oieler Unòerer), roenn òie gu*
fammenfetjung òes ©rofen Käthes òiefelbe bleibt roie fe
ift; roefentlidje Hachttjeile hat òas Syflem òes totalen

Beamtenausfdjluffes in òen letjten jeljn 3ahren nidjt ge*
boten. Uuf òer anòern Seite tt/eile idj aber audj òie Be*

fürdjtungen nidjt, roeldje gegen òen «Eintritt òer Beamten

in òen ©rofen Kalt/ geltenò gemadjt roeròen. Pielmetjr
fürdjte idj etroas ganj Unòeres: Der Uusfdjluf òes ge*

fammten etjrettroerttjen Stanòes òer Beamtenroelt aus òem

©rofen Käthe mirò òiefen gegenüber unferm Staatsgrunò*
gefetje fetsfort in feinòfeliger Stimmung erhalten. IDas

Herr ^ürfpredj Bürli fagt, ift nur ju roatjr. Die Ugitation
rührt nidjt nur pom 3uòengefetj her, fonòern fte roirò audj
pon Perfonen mädjtig gefdjürt, òie ihre perfönlidjen uno

ihre (Ebrenbejietjungen òurdj òie gegenwärtige Perfaffung
nidjt gewahrt fnòen. Sie fönnen òarauf redjnen, òaf
wenn man an òem Beamtenausfdjluf fefttjält, oòer òie

©reiijen jum (Eintritt ju enge jiet/t, bei jeòer ©efammt*
oòer theilweifen Keoifon eine Unjafjl oon Beamten auf
òie Seite òer Unjufrieòenen ftdj feilen wirò. Pom Polfe ift
òie Beamtenausfdjluf frage nodj gar nidjt fpejiell entfcbieòen

woròen. Der Beamtenausfdjluf warin òem erften Perfaffungs*
entwurf nieòergelegt (idj reòe pon òen Perfaffungsentwürfetr
oom 3ahr 1850) unò ift perworfen woròen; òer Beamten*

ausfdjluf roirò in òem jroeiten «Entrourf ausgemerjt, unò

audj òiefer ift perroorfen rooròen. Hun rouròe eine halbe

Perfaffung ju Wege gebradjt unò porgelegt, in roeldje man
òen Beamtenausfdjluf roieòer aufnahm; audj òiefer ift
nidjt beliebt rooròen. Dann fam òer oierte (Entrourf, òer

mit òem Beamtenausfdjluf angenommen rouròe. Die Uh*

ftimmung roar aber eine allgemeine unò gefaltete ftdj unter

- 8( -
mich sehe durchaus keine Nachtheile (und ich glaube, es

ist dieß auch die Meinung vieler Anderer), wenn die

Zusammensetzung des Großen Rathes dieselbe bleibt wie sie

ist; wesentliche Nachtheile hat das System des totalen

Beamtenausschlusses in den letzten zehn Iahren nicht
geboten. Auf der andern Seite theile ich aber auch die

Befürchtungen nicht, welche gegen den Eintritt der Beamten

in den Großen Rath geltend gemacht werden. Vielmehr
fürchte ich etwas ganz Anderes: Der Ausschluß des ge-
sammten ehrenwerthen Standes der Beamtenwelt aus dem

Großen Rathe wird diesen gegenüber unserm Staatsgrundgesetze

stetsfort in feindfeliger Stimmung erhalten. Was

Herr Fürsprech Bürli sagt, ist nur zu wahr. Die Agitation
rührt nicht nur vom Iudengesetz her, sondern sie wird auch

von Personen mächtig geschürt, die ihre persönlichen und

ihre Ehrenbeziehungen durch die gegenwärtige verfafsung
nicht gewahrt finden. Sie können darauf rechnen, daß

wenn man an dem Beamtenausfchluß festhält, oder die

Grenzen zum Eintritt zu enge zieht, bei jeder Gesammt-
oder theilweisen Revision eine Anzahl von Beamten auf
die Seite der Anzufriedenen sich stellen wird. Vom Volke ist

die Beamtenausschlußfrage noch gar nicht speziell entschieden

worden. DerBeamtenausschlußwarin dem ersten Verfassungsentwurf

niedergelegt (ich rede von den Verfassungsentwürfen
vom Jahr (350) und ist verworfen worden; der Beamtenausschluß

wird in dem zweiten Entwurf ausgemerzt, und

auch dieser ist verworfen worden. Nun wurde eine halbe
Verfassung zu Wege gebracht und vorgelegt, in welche man
den Beamtenausschluß wieder aufnahm; auch dieser ist

nicht beliebt worden. Dann kam der vierte Entwurf, der

mit dem Beamtenausschluß angenommen wurde. Die

Abstimmung war aber eine allgemeine und gestaltete sich unter
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Perhältniffen, òaf man nidjt roeif, ob òas Polf òen Be*

amtenausfdjluf eigentlich roollte oòer nidjt, unò roenn es

ihn roollte, roie uno in tpeldjem Htafe. 3«^ glaube òatjer,
òie Klugheit gebiete, òaf man òem Polf òie ßxage einmal

fpejiell, jeòodj fo oorlege, òaf man nidjt ju roenig fragt,
òenn roenn Sie òas Polf ju roenig fragen, fo erblidt es

òarin einen Perfudj òes ©rofen Käthes, fein Syftem ju
retten, uno roirò erflären : es mar òem ©rofen Käthe nidjt
(Ernft. Sie meròen òamit nur eine IDaffe gegen ftdj felbft
gefdjmieòet haben. 3«*? glaube, oon òer glüdlidjen Löfung
òiefer ^rage hängt òie Löfung òer ^rage òer Keoifon
überhaupt ab. Die Kommiffon, ift gefagt rooròen, fei
einftimmig gegen òen Porfdjlag òer Hegierung; oom
praftifdjen Stanòpunft aus mag òagegen argumentiert
roeròen; pom tfjeoretifdjen Stanòpunft aus ift geroif nidjt
piel òagegen einjuroenòen, òa er beiòe Syfteme in fdj
pereinigt, inòem forooEjl òemjenigen, roeldjes òen Uusfdjluf
roill als òemjenigen, roeldjes òenfelben òer Polfsfouperänität
anheimgeben roill, Hedjnung getragen roirò. 3f* es nidjt
eine 3r°nie, roenn man in einem Paragraph òas IDafjI*
redjt als Souoeränitätsredjt erflärt, uno es òann in einem

anòern Paragraph roieòer einfdjränft?! 3^ anerfenne
òen Uusfprudj òes Beridjterftatters nidjt als ridjtig, òaf,
roenn òie Beamten nad) ihrer «Ernennung nidjt roieòer in
òen ©rofen Hattj geroählt roeròen, òief ein Utiftrauens*
potum für fe fei. Über wenn es audj ein foldjes fein
föllte, fo ift es jeòenfalls fein gröferes, als wenn fe oon
©efeijes wegen non òer IDatjI in òen ©rofen Hattj aus*
gefdjloffen weròen. Die ©rünoe für òen Porfdjlag òes

Hegierungsrattjes liegen übrigens in feinem Beridjt; idj
will fe hier nidjt näher entwideln uno werfe nur furj nodj
einen Blid auf òie Unträge òer Kommiffon. 3nòem òie
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Verhältnissen, daß man nicht weiß, ob das Volk den

Beamtenausschluß eigentlich wollte oder nicht, und wenn es

ihn wollte, wie und in welchem Matze. Ich glaube daher,
die Alugheit gebiete, daß man dem Volk die Frage einmal

speziell, jedoch so vorlege, daß man nicht zu wenig fragt,
denn wenn Sie das Volk zu wenig fragen, so erblickt es

darin einen Versuch des Großen Rathes, sein System zu

retten, und wird erklären: es war dem Großen Rathe nicht
Ernst. Sie werden damit nur eine Waffe gegen sich selbst

geschmiedet haben. Ich glaube, von der glücklichen Lösung
dieser Frage hängt die Lösung der Frage der Revision

überhaupt ab. Die Aommifsion, ist gesagt worden, sei

einstimmig gegen den Vorschlag der Regierung; vom
praktischen Standpunkt aus mag dagegen argumentiert
werden; vom theoretischen Standpunkt aus ist gewiß nicht
viel dagegen einzuwenden, da er beide Systeme in sich

vereinigt, indem sowohl demjenigen, welches den Ausschluß
will als demjenigen, welches denselben der Volkssouveränität
anheimgeben will, Rechnung getragen wird. Ist es nicht
eine Ironie, wenn man in einem Paragraph das Wahlrecht

als Souveränitätsrecht erklärt, und es dann in einem

andern Paragraph wieder einschränkt?! Ich anerkenne
den Ausspruch des Berichterstatters nicht als richtig, daß,

wenn die Beamten nach ihrer Ernennung nicht wieder in
den Großen Rath gewählt werden, dieß ein Mißtrauensvotum

für sie fei. Aber wenn es auch ein solches sein

sollte, so ist es jedenfalls kein größeres, als wenn sie von
Gesetzes wegen von der Wahl in den Großen Rath
ausgeschlossen werden. Die Gründe für den Vorschlag des

Regierungsrathes liegen übrigens in seinem Bericht; ich

will sie hier nicht näher entwickeln und werfe nur kurz noch
einen Blick auf die Anträge der Aommifsion. Indem die



83

Hepifonsfommiffon einjelne beftimmte Beamtungen pon
òer U?ahlbefdjränfung ausnehmen will, führt fe uns wieòer

auf òas ©ebiet òes Hîarftens, auf òem es fdj einfadj um
òas 2Tîef)r oòer IDeniger pon glüdlidjen Beamtungen,
feineswegs aber um ein Prinjip hanòelt. Die Kommiffon
fdjeint fdj òurdj òie Unfdjt leiten ju laffen, òaf es jwar
nidjt gut fei, gewiffe Beamte oom ©rofen Hattj fern ju
halten, in òenen porjugsweife òie 3ntelligenj òes Beamten*
ftanòes pertreten fei. Dabei will fe es aber bewenòen laffen.
Ullein, was wirò man gegen òiefen Porfdjlag einwenòen?

Seht, jetjt Iäft man òie grofen Herren in òen ©rofen
Hattj, allein anòere, ebenfofelbftänoige, aber nidjt regiments*
fähige Leute foüen non òer HotabeIn*Perfammlung aus*
gefdjloffen uno aud; femer mit einer macula levis behaftet
bleiben. Das uno Unòeres wirò 3hnen erflärt weròen.

Solche Heòen genügen, um òas ganje Heoifonswerf ju
òisfreòitieren. 2Tlir fdjeint, man muffe uno fönne für òen

^all òer nidjtannafjme òes regierungsrättjlicfjen Porfdjlages
immerhin nodj prinjipieller ju Wexfe gehen, als es òie

Hepifonsfommiffon anrättj. Dies gefdjietjt, inòem man
alle oom Polf òireft, oon òen Bejirfsroafjloer*
fammlungen unò òem ©rofen Käthe felbft ge*
wählten Beamten oom Beamtenausfdjluffe aus*
nimmt. 3n òiefen ift òas ftabile Element nidjt fo per*
treten, wie man es im Uligemeinen bei òem Beamtenftanòe

ju präfumieren uno ju fürchten fdjeint; òenn ihre Watjl
ift weniger gefldjert als òiejenige, weldje òen Behoròen
felbft jufeljt. Ueberòies ift òurdj meinen Porfdjlag Porforge
getroffen, òaf òie Beamtenwelt nidjt einen alljugrofen
«Einfluf auf òie Beratfjungen òer Legislatioe übe, inòem

jwar j. B. òas ©bergeridjt, òer Bejirfsamtmann uno fein
Stellpertreter, fomie òie Bejirfs* uno Jrieòensridjter an
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Revisionskommission einzelne bestimmte Beamtungen von
der Wahlbeschränkung ausnehmen will, führt sie uns wieder

auf das Gebiet des Marktens, auf dem es sich einfach um
das Mehr oder Weniger von glücklichen Beamtungen,
keineswegs aber um ein Prinzip handelt. Die Aommission
scheint sich durch die Ansicht leiten zu lassen, daß es zwar
nicht gut sei, gewisse Beamte vom Großen Rath fern zu

halten, in denen vorzugsweise die Intelligenz des Beamtenstandes

vertreten sei. Dabei will sie es aber bewenden lassen.

Allein, was wird man gegen diesen Vorschlag einwenden?

Seht, jetzt läßt man die großen Herren in den Großen
Rath, allein andere, eben so selbständige, aber nicht regimentsfähige

Leute sollen von der Notabeln-Versammlung
ausgeschlossen und auch ferner mit einer macula levis behaftet
bleiben. Das und Anderes wird Ihnen erklärt werden.

Solche Reden genügen, um das ganze Revisionswerk zu
diskreditieren. Mir scheint, man müsse und könne für den

Fall der Nichtannahme des regierungsräthlichen Vorschlages

immerhin noch prinzipieller zu Werke gehen, als es die

Revisionskommission anräth. Dies geschieht, indem man
alle vom Volk direkt, von den Bezirkswahlversammlungen

und dem Großen Rathe selbst
gewählten Beamten vom Beamtenausschlusse
ausnimmt. In diesen ist das stabile Element nicht so

vertreten, wie man es im Allgemeinen bei dem Beamtenstande

zu präsumieren und zu fürchten fcheint; denn ihre Wahl
ist weniger gesichert als diejenige, welche den Behörden
selbst zusteht. Ueberdies ist durch meinen Vorschlag Vorsorge
getroffen, daß die Beamtenwelt nicht einen allzugroßen

Einfluß auf die Berathungen der Legislative übe, indem

zwar z. B. das Vbergericht, der Bezirksamtmann und fein
Stellvertreter, fowie die Bezirks- und Friedensrichter an
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òenfelben theilnetjmen fönnen, ihr gefammter Unhang aber
ferne bleibt. 3nòem idj felbfoerfänolid} òie Uîitglieoer
òes Kegierungsrathes, òie beffer nidjt Uîitglieoer òes ©rofen
Käthes fnò, preisgebe, empfehle idj 3hnen meinen roeiter

getjenòen, jeòenfalls flugern unò billigem Untrag jur
euentuellen Unnatjme.

4. Polfsredjte; «Einführung òes Peto.
Die Perfaffung pon 1852 gab einer gat/I pon 5000

Bürgern òas Kedjt, über 2lnòerung eines (beftetjenòen)

©efetjes òen Entfdjeiò òes Polfes ju perlangen (©efetjes*

initiatine). Die Kepifonsfommmiffon fdjlug nun ein fo*

genanntes obligatorifdjes Peto oor: ein neues ©efetj rouròe

erft in Kraft treten, roenn nidjt binnen 40 Cagen 6000
Bürger òie Polfsabftimmung mit òem Untrag auf Per*
roerfung perlangen.

Die Kommiffon beantragte:

^ür § 2 òer Perfaffung:
„Das aargauifdje Polf übt in òer ©efammttjeit feiner

ftimmfäfjigen Bürger òie Souoeränität aus:
a) òurdj òie Unnatjme oòer Perroerfung òer Perfaffung

unò òer Ubänoerungsporfdjläge òaju, foroie òurdj
òas Begehren auf Keoifon òer Perfaffung;

b) òurdj òas Kedjt òer Perroerfung neuer ©efetjeserlaffe
unò òurdj òas Begehren auf Ubanòerung oòer Uuf*
hebung beftef/enòer ©efetje;

e) òurdj òie Waljl unò Ubberufung feiner Stelloertreter
in òer gefetjgebenòen Behöroe."

Soòann beantragt òié Kommiffon jum § 47 folgenòen

gufatj:
„Die ©emeinòerattje fnò gehalten, òen ©emeinòe*

oerfammlungen Unlaf ju geben, òie pom ©rofen Katt/e
erftberattjenen ©efe^esporfdjläge in freier Perfjanòlung ju
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denselben theilnehmen können, ihr gesammter Anhang aber
ferne bleibt. Indem ich selbstverständlich die Mitglieder
des Regierungsrathes, die besser nicht Mitglieder des Großen
Rathes sind, preisgebe, empfehle ich Ihnen meinen weiter

gehenden, jedenfalls klugern und billigern Antrag zur
eventuellen Annahme.

4. Volksrechte; Einführung des Veto.
Die Verfassung von (352 gab einer Zahl von 5000

Bürgern das Recht, über Änderung eines (bestehenden)

Gesetzes den Entscheid des Volkes zu verlangen (Gesetzes-

initiative). Die Revisionskommmission schlug nun ein so°

genanntes obligatorisches Veto vor: ein neues Gesetz würde

erst in Araft treten, wenn nicht binnen 40 Tagen 6000
Bürger die Volksabstimmung mit dem Antrag auf
Verwerfung verlangen.

Die Aommission beantragte:
Für H 2 der Verfassung:
„Das aargauische Volk übt in der Gesammtheit seiner

stimmfähigen Bürger die Souveränität aus:
s) durch die Annahme oder Verwerfung der Verfassung

und der Abänderungsvorschläge dazu, sowie durch
das Begehren auf Revision der Verfassung;

b) durch das Recht der Verwerfung neuer Gesetzeserlasse

und durch das Begehren auf Abänderung oder

Aufhebung bestehender Gesetze;

c) durch die Wahl und Abberufung feiner Stellvertreter
in der gesetzgebenden Behörde."

Sodann beantragt die Aommission zum Z 4,7 folgenden

Zusatz:
„Die Gemeinderäthe sind gehalten, den

Gemeindeversammlungen Anlaß zu geben, die vom Großen Rathe
erstberathenen Gesetzesvorschläge in freier Verhandlung zu
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befpredjen unò ihre allfälligen IDünfctje uno Unfldjten
oarüber por òer jroeiten Berattjung òem ©rofen Käthe
mitjutt/eilen."

Dann fommt nodj ein neuer gufatj=Paragrapfj, oor*
läufg 47 b bejeidjnet, roeldjer lautet:

„Pierjig Cage nadj òer Befanntmadjung eines oom
©rofen Käthe in jroeiter Berattjung befdjloffenen ©efetjes
tritt òasfelbe in Kraft, roenn injroifdjen nicht oon 6000
Stimmberechtigten gegen òen «Erlaf òes ©efetjes «Einfpradje
erhoben uno òas Begehren auf òeffen Perroerfung geftellt
roirò."

„IDirò ein foldjes Begehren innert obiger ^rift òem

Hegierungsratlje eingereicht, fo ift òaffelbe òer Polfsab*
fimmung ju unterftellen."

,,^ür òie Perroerfung òes ©efetjes ift òie guftimmung
òer Hlefjrijeit òer in gefe^Iidjer Unjahl in òen ©emeinòen

perfammelten ftimmberedjtigten Bürger erforòerlidj."
„Das für Stellung òer Begehren, foroie für òeren Por*

läge jur ©efammtabftimmung ju beobadjtenòe Perfahren
ift gefetjlidj ju beftimmen."

Der § 48 òer Perfaffung foòann, roeldjer lautet:

„3eòes ©efe£ foli einer ganjen oòer ttjeilroeifen
Ubanòerung untermorfen meròen, menn 5000 ftimmfäfjige
Bürger òiefelbe unter Ungabe òer ©runòe oerlangeu unò

hierauf òie abfolute Hietjrtjett òer in gefe^lidjer Unjahl in
òen ©emeinòen perfammelten ftimmfätjigen Bürger (§ 36)
ftd) oafür ausgefprodjen hat," rouròe nun nadj òem Por*
fdjlage òer Hepiflonsfommiff 011 folgenòermafen umgeänoert
roeròen:

„(Ein in Kraft beftetjenòes ©efetj foli abgeänoert oòer

aufgehoben roeròen, roenn 6000 fiimmfäbige Bürger òie

Ubanòerung oòer Uuffjebung òeffelben unter Ungabe òer
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besprechen und ihre allfälligen Wünsche und Ansichten
darüber vor der zweiten Berathung dem Großen Rathe
mitzutheilen."

Dann kommt noch ein neuer Zusatz-Paragraph,
vorläufig 4? b bezeichnet, welcher lautet:

„Vierzig Tage nach der Bekanntmachung eines vom
Großen Rathe in zweiter Berathung beschlossenen Gesetzes

tritt dasselbe in Araft, wenn inzwischen nicht von 6000
Stimmberechtigten gegen den Erlaß des Gesetzes Einsprache
erhoben und das Begehren auf dessen Verwerfung gestellt

wird."
„Wird ein solches Begehren innert obiger Frist dem

Regierungsrathe eingereicht, so ist dasselbe der

Volksabstimmung zu unterstellen."

„Für die Verwerfung des Gesetzes ist die Zustimmung
der Mehrheit der in gesetzlicher Anzahl in den Gemeinden

versammelten stimmberechtigten Bürger erforderlich."
„Das für Stellung der Begehren, sowie für deren Vorlage

zur Gesammtabstimmung zu beobachtende Verfahren
ist gesetzlich zu bestimmen."

Der H 43 der Verfassung sodann, welcher lautet:

„Jedes Gesetz soll einer ganzen oder theilweisen
Abänderung unterworfen werden, wenn 5000 stimmfähige
Bürger dieselbe unter Angabe der Gründe verlangeu und

hierauf die absolute Mehrheit der in gesetzlicher Anzahl in
den Gemeinden versammelten stimmfähigen Bürger 56)
sich dafür ausgesprochen hat," würde nun nach dem

Vorschlage der Revisionskommission folgendermaßen umgeändert
werden:

„Ein in Araft bestehendes Gefetz foll abgeändert oder

aufgehoben werden, wenn 6000 stimmfähige Bürger die

Abänderung oder Aufhebung desselben unter Angabe der
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©runòe perlangen unò tj-erauf òie Hïetjrtjeit òer in gefetj*

lidjer Unjahl in òen ©emeinòen perfammelten ftimmfähigen
Bürger fidj oafür ausgefprodjen hat."

„Das Perfahren foil gefetjlidj reglirt roeròen."

Hegierungsrat Sdjroarj fpradj ftdj über òie Einführung
òes obligatorifchen Petos roie folgt aus:

„Hun, meine Herren, òie ßxage über òas Peto, òie idj
audj furj berühren roill. 3<h perfenne òen gug, òer nidjt
blos òurd) unfern Kanton, fonòern òurd) òie ganje Sdjroeij
geht, unò òer aufer Bafellanò, Lujern unò unferer Wenig*
feit leidjt nodj anòere Kantone berühren òurfte, feinesroegs,
òen gug nämlich, òer òemofratifdjen Heuerungen. 3m
fernem, Herr Prafòent, meine Herren, ttjeile idj òie Un*
fdjauung òer Kommiffon, òaf man òen IDünfdjen òes

Polfes entgegenfommen muffe, roo òiefe perftänoig uno

òem Staatsrootjl juträglidj. Wo aber òas ©egenttjeil òer

^all, òa erlaube idj mir, eine geroiffe gurüdt/altung an
òen Cag ju legen, ba folge idj òer grofen Klaffe nidjt
nadj. Hun frage idj, haben mir òenn nadj unferer bis*

herigen Perfaffung nidjt ein Kedjt genoffen, òas bisher alle
anòern Kantone nidjt hatten, bei òenen òas Peto eingeführt
ift? 3<h ftetle òiefe ßxage unò beantroorte fe òafjin, fein
Kanton mit repräfentatioer Perfaffung hat òem Polfe òiefe

roeitgreifenòen Kedjte eingeräumt, roie unfere Perfaffung
pon 1852. Die Kantone St. ©allen, Cfjurgau, Lujern uno

Solothurn gefatten òem Polfe nur roätjreno einer Jrift
pon etroa 40—45 Cagen einen «Einfprudj gegen ein ©efe£

ju erheben, uno roenn innerhalb òiefer ^rift fein ©ebraudj
òapon gemadjt roirò, fo ift jeòe ©ppoftion auf òem Wege
òes Peto's für immer oerroirft. Wix hingegen gefallen
unferm Polfe ju jeòer geit, fo lange òas ©efetj befiehl,
òas Perlangen nadj Ubanòerung, bejietjungsroeife ganjen
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Gründe verlangen und hierauf die Mehrheit der in gesetzlicher

Anzahl in den Gemeinden versammelten stimmfähigen
Bürger sich dafür ausgesprochen hat."

„Das Verfahren soll gesetzlich reglirt werden."

Regierungsrat Schwarz sprach sich über die Einführung
des obligatorischen Vetos wie folgt aus:

„Nun, meine Herren, die Frage über das Veto, die ich

auch kurz berühren will. Ich verkenne den Zug, der nicht
blos durch unsern Aanton, sondern durch die ganze Schweiz

geht, und der außer Baselland, Luzern und unserer Wenigkeit

leicht noch andere Aantone berühren dürfte, keineswegs,
den Zug nämlich der demokratischen Neuerungen. Im
Fernern, Herr Präsident, meine Herren, theile ich die

Anschauung der Aommission, daß man den Wünschen des

Volkes entgegenkommen müsse, wo diese verständig und
dem Staatswohl zuträglich. Wo aber das Gegentheil der

Fall, da erlaube ich mir, eine gewisse Zurückhaltung an
den Tag zu legen, da folge ich der großen Masse nicht
nach. Nun frage ich, haben wir denn nach unserer

bisherigen Verfassung nicht ein Recht genossen, das bisher alle
andern Aantone nicht hatten, bei denen das Veto eingeführt
ist? Ich stelle diese Frage und beantworte sie dahin, kein

Aanton mit repräsentativer Verfassung hat dem Volke diese

weitgreifenden Rechte eingeräumt, wie unfere Verfassung

von (3S2. Die Aantone St. Gallen, Thurgau, Luzern und

Solothurn gestatten dem Volke nur während einer Frist
von etwa 40—45 Tagen einen Einspruch gegen ein Gesetz

zu erheben, und wenn innerhalb dieser Frist kein Gebrauch
davon gemacht wird, so ist jede Opposition auf dem Wege
des Veto's für immer verwirkt. Wir hingegen gestatten

unserm Volke zu jeder Zeit, so lange das Gesetz besteht,

das Verlangen nach Abänderung, beziehungsweise ganzen
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oòer ttjeilroeifen Uuftjebung; roir gehen alfo roeiter unò

jroar fo roeit, als es in einer Kepublif oernünftig ift. Hidjt
pernünftig ift jeòenfalls òas obligatorifdje Peto in einer

repräfentatioen Demofratie. 2Tlan muf òas Polf nidjt
aufforòern, òas Peto ju ergreifen, es roirò es fdjon ttjun,
roenn es fnòet, òaf es notljroenòig fei. Diefes abnorme

Kedjt hat fein anòerer Kanton, unò ob es in Bafellanò
eingeführt roirò, fleht jeòenfalls òatjin. 3m U)eitern foròem
alle anòern Kantone, òamit òas Peto roirffam fei, òaf es

pon òer Uietjrjaljl òer fimmfähigen Bürger ergriffen
roeròe. Die in òen betreffenòen Perfammlungen nidjt Un*
roefenòen jätjlen ju òenjenigen, roeldje òas ©efe£ anerfennen.

Wit gehen òiesfalls roieòerum roeiter unò fagen, òie HTetjr*

heit òer in òen ©emeinòen perfammelten fimmfähigen
Bürger habe òas Hedjt, ein ©efetj über òen Haufen ju
roerfen; alfo: roenn bei uns 19,000 ju Haufe bleiben uno

es perfammeln fidj blos 21,000 Uftiobürger, fo genügen
òeren 10,501, um òas ©efetj ju oerroerfen. IDenn es fdj
aber alfo pertjält, fo frage idj, fällt ba ein neues Peto,
roie òie Kommiffon es porfdjlägt, nidjt òatjin uno ift nidjt
in unferm bisherigen § 48 òaffelbe bereits enthaltenP Uno

idj antroorte: ja rootjl, es übertrifft òas im § 48 enthaltene
alte Peto òas neue qualitatio uno quantitatiu mefjrfadj.
Die einjige Perfdjieòentjeit befiehl òarin, òaf nad) òer be*

ftefjenòen Perfaffung òas Polf, um «Einfpradje ju erheben,

roarten follte, bis òas ihm mifbeliebige ©efetj in Kedjts*
fraft erroadjfen ift; allein òas muf òem Polfe gleichgültig
fein, unò in òer Praris hat fdj òie Sadje audj fdjon
anòers gemadjt. So fnò j. B. òie Begehren òes Polfes,

um Ubfdjaffung òes 3uòengefe£es, òem ©rofen Katt/e
angefunòigt unò eingegeben rooròen, ehe òas ©efetj nur
jur PoIIjiefjung gelangt roar. (Es follte òat/er genügen,
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«der theilweisen Aufhebung; wir gehen also weiter und

zwar so weit, als es in einer Republik vernünftig ist. Nicht
vernünftig ist jedenfalls das obligatorische Veto in einer

repräsentativen Demokratie. Man muß das Volk nicht

auffordern, das Veto zu ergreifen, es wird es schon thun,
wenn es findet, daß es nothwendig sei. Dieses abnorme

Recht hat kein anderer Aanton, und ob es in Baselland
eingeführt wird, steht jedenfalls dahin. Im ZVeitern fordern
alle andern Aantone, damit das Veto wirksam sei, daß es

von der Mehrzahl der stimmfähigen Bürger ergriffen
werde. Die in den betreffenden Versammlungen nicht
Anwesenden zählen zu denjenigen, welche das Gesetz anerkennen.

Mr gehen diesfalls wiederum weiter und fagen, die Mehrheit

der in den Gemeinden versammelten stimmfähigen
Bürger habe das Recht, ein Gesetz über den Haufen zu

werfen; also: wenn bei uns (9,000 zu Hause bleiben und

es versammeln sich blos 2 (,000 Aktivbürger, so genügen
deren (0,50(, um das Gesetz zu verwerfen, lvenn es sich

aber also verhält, so frage ich, fällt da ein neues Veto,
wie die Aommifsion es vorschlägt, nicht dahin und ist nicht
in unserm bisherigen ß 43 dasselbe bereits enthalten? Und

ich antworte: ja wohl, es übertrifft das im H 43 enthaltene
alte Veto das neue qualitativ und quantitativ mehrfach.
Die einzige Verschiedenheit besteht darin, daß nach der

bestehenden Verfassung das Volk, um Einsprache zu erheben,

warten follie, bis das ihm mißbeliebige Gesetz in Rechtskraft

erwachsen ist; allein das muß dem Volke gleichgültig
sein, und in der Praxis hat sich die Sache auch schon

anders gemacht. So sind z. B. die Begehren des Volkes,

um Abschaffung des Iudengesetzes, dem Großen Rathe

angekündigt und eingegeben worden, ehe das Gesetz nur
zur Vollziehung gelangt war. Es sollte daher genügen,


































